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Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Reichenbach im Vogtland 

 
Ausgegeben in Reichenbach im Vogtland am 03.06.2025 

Ausgabe 2025/24 
 

1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland  
vom 02.06.2025 

 
Aufgrund von § 4 Abs. 2 Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 29. Mai 2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt 
Reichenbach im Vogtland am 05.05.2025 die folgende 1. Änderungssatzung zur Haupt-
satzung der Stadt Reichenbach im Vogtland beschlossen: 
 

§1 Änderung der Satzung 
Die Hauptsatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland vom 30.10.2024 wie folgt geän-
dert: 
 

„§ 10 Beirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten  
Es wird kein Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten gebildet. Angelegenheiten 
gemäß § 53 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO werden dem Ältestenrat übertragen. 

 
§ 12 Aufgaben des Oberbürgermeisters  

(2) Dem Oberbürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertra-
gen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

 
1. Bewirtschaftung der Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt innerhalb der durch 

den Haushaltsplan festgesetzten Budgets mit Ausnahme der 
 

a) Entscheidung über die Ausführung von Maßnahmen bei Gesamtkosten von mehr als 50.000 Eu-
ro 

b) Vergabe von Aufträgen über Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) bei Auftragswerten 
von mehr als 50.000 Euro, 

c) Vergabe der Bauleistungen bei Auftragswerten von mehr als 50.000 Euro einschließlich der mit 
der Baumaßnahme zusammenhängenden und im Auftragswert untergeordneten Leistungen, 

 

§ 12 Aufgaben des Oberbürgermeisters  
(2) Dem Oberbürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertra-
gen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 
 

8.   die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu zwei Monaten in unbeschränkter 
Höhe, von mehr als zwei Monaten bis zu einem Höchstbetrag von 5.000,00 Euro, 

 
§ 19 Inkrafttreten 
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Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Hauptsatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland vom 21.12.2023 mit der 
Änderungsatzung vom 05.03.2024 außer Kraft.“ 
 

§2 Inkrafttreten 
Diese 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Reichenbach im Vogtland tritt 
am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 
Reichenbach im Vogtland, den 02.06.2025 
 
Henry Ruß 
Oberbürgermeister 

     
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist. 
 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Be-

kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat. 
 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
 
      a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 
      b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde un-

ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 

 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.  
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